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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.11.2024

§ 42

Einweisung

 

(1) Kommt ein Verteilernetzbetreiber seinen P2ichten nicht nach, hat ihm die Behörde mit Bescheid aufzutragen, die

hindernden Umstände innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen.

 

(2) Kommt ein Verteilernetzbetreiber einem Auftrag gemäß Abs. 1 nicht nach oder sind die hindernden Umstände

derart, dass die Erfüllung der gesetzlichen P2ichten eines Verteilernetzbetreibers auf Dauer nicht zu erwarten ist, ist

diesem Verteilernetzbetreiber der Betrieb ganz oder teilweise zu untersagen und ein anderer Verteilernetzbetreiber

zur Übernahme des Betriebs des Verteilernetzes zu verp2ichten. In diesem Bescheid hat die Behörde auch die

erforderlichen Anordnungen bezüglich der Rechte und Pflichten der beteiligten Verteilernetzbetreiber zu treffen.

 

(3) Nach Rechtskraft des Bescheids gemäß Abs. 2 hat die Behörde auf Antrag des verp2ichteten Verteilernetzbetreibers

das in Gebrauch genommene Netz zu dessen Gunsten gegen angemessene Entschädigung zu enteignen, wobei für das

diesbezügliche Verfahren § 46 sinngemäß gilt.
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